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Winterimpressionen aus Oderwitz
Ein glückliches 

und erfolgreiches 
Jahr 2023
wünschen Ihnen  

Ihr Bürgermeister,  
der Gemeinderat  

und die Mitarbeiter  
der Gemeindeverwaltung.
Gleichzeitig möchten wir 
uns auf diesem Wege  

für die vielen freundlichen 
Glückwünsche  

zum Weihnachtsfest  
und zum Jahreswechsel  
ganz herzlich bedanken.
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Liebe Oderwitzerinnen und Oderwitzer,

„Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, 
dann hast du es schon halb zum Freunde gewonnen.“ (Novalis)

zunächst wünsche ich  
Ihnen im Namen der 
Gemeindeverwaltung 
und des Gemeinderates 
alles Gute für das Jahr 
2023! Glück und 
Gesundheit, Zufrieden-
heit über das Erreichte 
und hoffnungsvolles 
Neubeginnen mögen 
Sie begleiten.

Das oben erwähnte Zitat des Romantikers Friedrich 
von Hardenberg – genannt Novalis – erschien mir in 
der Vorbereitung dieses besonderen Vorworts zum 
Jahresanfang als besonders „passend“ für das aktu-
elle Zeitgeschehen. Was haben wir nicht für Krisen 
und Probleme in den vergangenen Jahren erleben 
müssen, welche Unzufriedenheit und welcher Pessi-
mismus begegnete uns allen im täglichen Miteinan-
der. Corona, Ukraine, Energie, Klima, Fußballnatio-
nalmannschaft – alles versehen mit einer „-krise“ … 
Wenn man das alles gleichzeitig betrachtet, könnte 
man verzweifeln und sich frühmorgens fragen, wa-
rum man noch aus dem Bett aufsteht. Und doch 
– die allermeisten Bürgerinnen und Bürger be-
geben sich „(…) vertrauensvoll und ohne 
Vorurteile (…)“ an ihr Tagewerk! Sei 
es im kleinen Handwerksbetrieb, als 
Lehrerin oder Erzieher, in der For-
schung an der Hochschule oder 
als Ehrenamtlerin im Ruhestand – 
überall stellt man sich den anste-
henden Herausforderungen, ohne 
immer alles in letzter Konsequenz 
zu hinterfragen. 

Der Jahreswechsel bietet immer die Möglichkeit et-
was zur Ruhe zu kommen, zurück und nach vorne zu 
schauen und die Dinge für sich einzuordnen. Trotz 
aller Belastungen des vergangenen Jahres – geht 
es mir/uns wirklich so schlecht? Gab es nicht trotz 
Kontaktbeschränkungen, trotz Energieeinsparmaß-
nahmen und ängstlicher Zukunftsbilder nicht auch 
wunderbare gemeinsame Momente in Familie, auf 
Arbeit oder im Verein? 

Bitte missverstehen Sie mich nicht: Weder sehe ich 
alles durch die rosarote Brille noch gehe ich davon 
aus, dass mit dem neuen Jahr alle alten Probleme 
verschwunden sind! Vieles wird uns auch 2023 wei-
ter beschäftigen, neues vielleicht hinzukommen. 
Und doch bin ich der Meinung, wir sollten dem 
„Neuen“ eine Chance geben und es so vielleicht 
„zum Freunde gewinnen“! Das wünsche ich Ihnen 
allen für 2023!

Als Gemeindeverwaltung haben wir uns wieder viel 
vorgenommen. Erwartungsvoll und freudig stehen 
wir der Einweihung unseres neuen Feuerwehrge-
rätehauses gegenüber. Nach Abschluss der Bau-
arbeiten an den Außenanlagen im Frühjahr hoffen 
wir, im Mai endlich das Großprojekt feierlich der 
Nutzung zuzuführen. Schon jetzt lade ich Sie dazu 

recht herzlich ein, die entsprechenden Ter-
mine entnehmen Sie bitte zur gegebe-

nen Zeit dem Nachrichtenblatt.

Ihr Bürgermeister

  

  Cornelius Stempel



Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Oderwitz · 04.01.2023 Seite 3

Gemeindeverwaltung Oderwitz

Sprechstunden des Bürgermeisters
Dienstag  16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag   14.00 bis 16.00 Uhr
sowie nach vorheriger Vereinbarung

Schiedsstelle 
der Gemeinde Oderwitz 
Friedensrichterin: Frau Monika Köhler

Stellvertretende  
Friedensrichter: Herr Marco Morche

Sprechzeit:  jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
 von 17.00 bis 18.00 Uhr
 (Tel. 035842 223-13)

Nächste Termine:  17.01.2023

in der Gemeindeverwaltung Oderwitz 
Straße der Republik 54, 02791 Oderwitz

StandeSamt Tel. Zimmer

Gemeinde Kottmar, Hauptstraße 62, 02739 Kottmar

Frau Schubert, Yvonne                        03586 780432 10
yvonne.schubert@gemeinde-kottmar.de

Frau Sandra Wehland                           03586 780431 10
sandra.wehland@gemeinde-kottmar.de

Haus II    Tel. Zimmer

Erdgeschoss

Hauptamt

Kita / Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Sikora, Toni 223-24 2

Einwohnermeldeamt / Sozialamt /  
Anmeldung Namensweihen 
Frau Döring, Manuela 223-25 3 
Bitte um Terminvereinbarung!

1. Etage

Bauamt

Mitarbeiter Bauamt 
Herr Junge, Hartmut 223-63 9 
Herr Wehder, Richard 223-61 6

Mitarbeiterin Bauamt /  
Liegenschaften /  
Wohnungswesen 
Frau Naumann, Cornelia 223-62 8

Haus I     Tel. Zimmer

Erdgeschoss

BürgermeiSteramt

Bürgermeister Herr Stempel, Cornelius

Sekretariat / Allgemeine Verwaltung/Tourismus 
Frau Müller, Romy 223-0 1

Kämmerei

Kämmerin Frau Herbrig, Mandy 223-90 4

Kassenverwalterin / Gemeindekasse 
Frau Gun, Elke 223-94 3

Steuern / Abgaben / Lohnrechnungen 
Frau Stübner, Petra 223-93 3

1. Etage

Hauptamt

Hauptamtsleiterin Frau Erbe, Jana 223-20 14

Ordnungsamt Frau Ehrlich, Bianka 223-21 11 

Gewerbeamt / Fundbüro 
Frau Gänsrich, Doris 223-23 10

Anschrift
Gemeindeverwaltung Oderwitz
Str. der Republik 54, 02791 Oderwitz

Tel. 03 58 42 / 2 23-0, Fax 2 23-22
E-Mail: gemeinde@oderwitz.de
www.oderwitz.de

Öffnungszeiten
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr

Ortschronisten
Kontakt: 
Frau Bärbel Reich
Telefon 035842 39102 oder 0152 29512546

Herrn Sven Zschoppe
Telefon 0171 7914913
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AmtlIcher teIl

Aus dem Gemeinderat
Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2022 
fand am 05. Dezember, ab 19.00 Uhr im Kaminzimmer 
der „Spitzbergbaude“ statt. Zur Sitzung erschienen alle 
Gemeinderäte.
Nachdem die Anwesenden vom Bürgermeister begrüßt 
wurden, erfolgten die Protokollbestätigung sowie die 
Beschlusskontrolle. 
Aus der Sitzung ergaben sich folgende Beschlüsse und 
Informationen:

Haushaltsplan 2023
Der Gemeinderat bestätigte mit Beschluss-Nr. 78/22 
einstimmig die vorgelegte Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023.
Die Haushaltssatzung ist im Folgenden dieses Amts-
blattes bekannt gemacht und liegt im Gemeindeamt zur 
Einsichtnahme aus.

Bestätigung der Sitzungstermine für das Jahr 2023
Per Beschluss-Nr. 79/22 legte der Gemeinderat seine 
Sitzungstermine für das Jahr 2023 einhellig wie folgt fest:

montags – 19.00 Uhr – am

09. Januar  03. Juli
06. Februar  04. September
06. März  02. Oktober
03. April  06. November
08. Mai   04. Dezember
05. Juni

Informationen/Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt gab die Kämmerin 
Informationen zur Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde 
ab 01. Januar 2023. Grundsätzlich wird danach die Ge-
meinde in den umsatzsteuerpflichtigen Bereichen wie 
ein Unternehmer behandelt und unterliegt der Umsatz-
besteuerung.

Des Weiteren informierte der Bürgermeister darüber, 
dass für den Weihnachtsbaum am Landmannsheim 
eine neue Lichterkette angeschafft und aufgebracht 
wurde und dass die Maßnahme am Weiher aus natur-
schutzrechtlichen Gründen in diesem Jahr nicht mehr 
durchgeführt werden kann.

Zum Stand der Baumaßnahmen wurde erläutert, dass 
im Feuerwehrgerätehaus derzeit die Maler- und Boden-
belagsarbeiten sowie die Arbeiten im Außenbereich 
laufen. Die brandschutztechnische Ertüchtigung des 
Schulhortes sowie die Verlegung der Wärmetrasse zwi-
schen Grundschule und Hort sind weitestgehend abge-
schlossen. Am Vorplatz der Gemeindeverwaltung wird 
derzeit das Buswartehäuschen errichtet.

Nachdem Anfragen der Abgeordneten beantwortet wur-
den, endete die Sitzung um 19.45 Uhr.

Bibliothek
OT Niederoderwitz – Scheringer Straße 11  
Dienstag  von 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag  von 13.00 bis 18.00 Uhr

OT Oberoderwitz – Hintere Dorfstraße 17  
Montag  von 13.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch  von 13.00 bis 18.00 Uhr

Ansprechpartner: Frau Seliger

Kontakt:  OT Oberoderwitz, Telefon 035842 209819
  OT Niederoderwitz, Telefon 035842 33920

Mitteilung der Medienwünsche auch via E-Mail:  
bibliothek@oderwitz.de, www.oderwitz.bbopac.de

Wetterkabinett
Lust auf einen Wettervortrag?

Gern nehmen wir Ihre Buchung entgegen:

Kontakt: Frau Müller, Telefon 035842 2230 
  E-Mail: gemeinde@oderwitz.de

Für den nOtFall
Feuerwehr/Rettungsdienst 112

OF Niederoderwitz Depot, Südstr. 2  (03 58 42) 2 63 15
OF Oberoderwitz Depot, Dorfstr. 83 (03 58 42) 2 67 14
irLS Ostsachsen
Allgemeine Erreichbarkeit         (0 35 71) 1 92 96 
Anmeldung der Krankentransporte (0 35 71) 1 92 22 
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Do. 19.00 – 07.00 Uhr
Mi. und Fr. 14.00 – 07.00 Uhr
Sa. und So. 00.00 – 24.00 Uhr

Polizei 110

Bürgerpolizei Oderwitz  
pHm Fechler                                (0 35 86) 7 66 92 44
Seifhennersdorf (0 35 86) 7 66 90
Löbau (0 35 85) 86 50
Zittau (0 35 83) 6 20

Bundespolizei
Bundespolizeiinspektion Hirschfelde (03 58 43) 26 10
Bundespolizeiinspektion Ebersbach (0 35 86) 7 60 20

Sachsen energie Störungsstelle

Erdgas (03 51) 50 17 88 80
Strom (03 51) 50 17 88 81
Service-Telefon (0 800) 6 68 68 68

Störungshotline
Trinkwasser SOWAG (01 71) 6 72 69 98
Abwasser WAL Betrieb (03 58 42) 2 08 81
Fäkalienentsorgung WAL Betrieb (03 58 42) 20 95 44
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Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 09. Ja-
nuar 2023 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal der Ge-
meindeverwaltung statt. Sie sind herzlich eingeladen. 
Die Tagesordnung können Sie der Homepage oder 
den Bekanntmachungstafeln entnehmen.

Amtliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Oderwitz 
für das Haushaltsjahr 2023

I. Haushaltssatzung:
Aufgrund von § 74 SächsGemO hat der Gemeinderat in 
der Sitzung am 05.12.2022 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem
–  Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Erträge auf      9.601.012 €
–  Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen auf 10.966.146 €
–  Saldo aus den ordentlichen Erträgen 
 und Aufwendungen
    (ordentliches Ergebnis) auf – 1.365.134 €

–  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Erträge auf 177.121 €

–  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen auf 89.331 €
–  Saldo aus den außerordentlichen 
 Erträgen und Aufwendungen
   (Sonderergebnis) auf 87.790 €

–  Gesamtbetrag auf   – 1.277.344 €

–  Betrag der veranschlagten Abdeckung 
 von Fehlbeträgen des ordentlichen 
 Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 €
– Betrag der veranschlagten Abdeckung 
 von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses
   aus Vorjahren auf 0 €
–  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
 im ordentlichen Ergebnis mit dem
   Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 
 Satz 3 SächsGemO auf 708.415 €
– Betrag der Verrechnung eines Fehl-
 betrages im Sonderergebnis mit dem
   Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 
 Satz 3 SächsGemO auf     0 €

–  veranschlagtes Gesamtergebnis auf – 568.929 €

im Finanzhaushalt mit dem 
– Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  8.892.573 €
–  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  9.557.354 €
–  Zahlungsmittelüberschuss oder 
 -bedarf aus laufender Verwaltungs-
   tätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge 
 der Einzahlungen und Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf – 664.781 €

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf  1.111.271 € 
–  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf  1.688.805 €
– Saldo der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus Investitions-
 tätigkeit auf                – 577.534 € 

–  Finanzierungsmittelüberschuss oder 
 -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungs-
   mittelüberschuss oder  -fehlbetrag 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit 
   und dem Saldo der Gesamtbeträge 
 der Einzahlungen und Auszahlungen
   aus Investitionstätigkeit auf  – 1.242.315 €

–  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf                0 €
–  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf 50.000 €
–  Saldo der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus Finanzierungs-
 tätigkeit auf   – 50.000 €

– Veränderung des Bestandes an 
 Zahlungsmitteln im 
 Haushaltsjahr auf – 1.292.315 €

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 
die zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen
werden darf, wird auf    1.000.000 €
festgesetzt. 

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 Prozent  
Gewerbesteuer auf 410 Prozent

§ 6
Für alle Fördermittelmaßnahmen gelten Sperrvermerke 
bis zur Bewilligung der Fördermittel.
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Hinweis: 
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsische Gemeindeord-
nung können in die Haushaltssatzung weitere Regelun-
gen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Auf-
wendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie 
den Stellenplan beziehen.

Oderwitz, 12.12.2022

Cornelius Stempel, Bürgermeister
 
II. Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Bekanntmachung wird gleichzeitig an den Informations-
tafeln der Gemeinde 
Oderwitz ausgehängt. Die Haushaltssatzung wurde der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Mit 
Schreiben vom 12.12.2022 erhielt die Gemeinde den 
Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde.

III. Auslegung des Haushaltsplanes
Gemäß § 76 SächsGemO wird darauf hingewiesen, 
dass mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Haushaltsplan in der Zeit vom 09.01. bis einschließ-
lich 20.01.2023 im Gemeindeamt, Kämmerei, für jeder-
mann zur öffentlichen Einsichtnahme ausliegt.
Die Einsichtnahme kann an den angegebenen Tagen 
erfolgen:
Montag, Mittwoch, Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag   09.00 Uhr bis 12.00 Uhr    
 und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag   09.00 Uhr bis 12.00 Uhr    
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Hinweis nach § 4 Abs.4 SächsGemO
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, 1 Jahr nach ih-
rer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist,
2.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, 

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4.  vor Ablauf der Frist nach § 4 Abs. 4, Satz 1 Sächs-
GemO 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, welcher die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht wurde.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann nach Ablauf der Frist lt. § 4 Abs. 
4, Satz 1 SächsGemO jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 

Oderwitz, 12.12.2022

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
Öffentliche Grundsteuerfestsetzung  
der Gemeinde Oderwitz  
für das Kalenderjahr 2023

Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3  
des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl I  
S. 965 mit späteren Änderungen) in Verbindung mit  
§ 7 Abs. 3 des Sächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (SächsKAG), wird die Grundsteuer A und B für das 
Kalenderjahr 2023 in der zuletzt veranlagten Höhe 
festgesetzt.
Die Grundsteuer 2023 wird mit den in den zuletzt er-
teilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten Vierteljah-
resbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November fällig.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht 
haben, wird die Grundsteuer 2023 in einem Betrag am 
01.07.2023 fällig.
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden 
oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Meß-
beträge), werden Änderungsbescheide erteilt.
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an die-
sem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre.
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von 
einem Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu 
laufen beginnt, durch Widerspruch bei der

 Gemeindeverwaltung Oderwitz
 Straße der Republik 54
 02791 Oderwitz, 

angefochten werden.
Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form 
nach § 3 a Abs. 2 VwVfG oder zur Niederschrift einzu-
legen. (Elektronischer Zugang unter E-Mail  gewerbe-
amt@oderwitz.de)
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die 
Grundsteuern, die im Anmeldeverfahren erhoben wer-
den. (Hinweis: Steueranmeldungen haben die gleiche 
Rechtswirkung wie Steuerfestsetzungen unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung.) Auf die Pflicht zur Abgabe 
von erneuten Steueranmeldungen für die Grundsteuer 
wird verzichtet, soweit in den Besteuerungsgrundlagen 
seit der letzten Anmeldung keine Änderung eingetreten 
ist. Auf die Verpflichtung, jede Änderung diesbezüglich 
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der Wohnfläche oder der Ausstattung, die sich auf die 
Steuer auswirkt, der Gemeinde mitzuteilen, wird an die-
ser Stelle ausdrücklich verwiesen.
Alle Steuerzahler, die bisher am Bankeinzugsverfahren 
nicht teilnehmen, werden aufgefordert, ihre Zahlungen 
zu den o. g. Fälligkeitsterminen auf das Konto der Ge-
meindeverwaltung

 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
 IBAN: DE05 8505 0100 3000 2147 70  
 BIC: WELADED1GRL
 Gläubiger-ID: DE47 ZZZ0 0000 0415 12

zu entrichten, um Mahngebühren und Säumniszuschlä-
ge zu vermeiden.

Oderwitz, den 04.01.2023

Cornelius Stempel, Bürgermeister

Bekanntmachung des Abwasser-
zweckverbandes „landwasser“ 
I. Haushaltssatzung 2023
Aufgrund von § 58 Abs. 1 SächsKomZG (Sächsisches 
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) in Verbin-
dung mit § 74 der SächsGemO (Sächsische Gemein-
deordnung) hat die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes „Landwasser“ in ihrer Sitzung am 
15.11.2022 folgende Haushaltssatzung nebst Haus-
haltsplan mit Beschluss Nr. 21/2022 beschlossen:

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes 
„Landwasser“ für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung 
in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbands-
versammlung in der Sitzung am 15.11.2022 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserverban-
des „Landwasser“ voraussichtlich anfallenden Erträge 
und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, 
wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Erträge auf 3.124.449,00 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen auf 2.979.040,00 Euro
– Saldo aus den ordentlichen 
 Erträgen und Aufwendungen 
 (ordentliches Ergebnis) auf  145.409,00 Euro

– Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Erträge auf  0,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen auf  0,00 Euro

– Saldo aus den außerordentlichen 
 Erträgen und Aufwendungen 
 (Sonderergebnis) auf 0,00 Euro

– Gesamtergebnis auf 145.409,00 Euro
       

– Betrag der veranschlagten Abdeckung 
 von Fehlbeträgen des ordentlichen 
 Ergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung 
 von Fehlbeträgen des Sonderer-
 gebnisses aus Vorjahren auf 0,00 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehl-
 betrages im ordentlichen Ergebnis 
 mit dem Basiskapital gemäß § 72 
 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 Euro
– Betrag der Verrechnung eines 
 Fehlbetrages im Sonderergebnis 
 mit dem Basiskapital gemäß § 72 
 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 Euro
       

– veranschlagten Gesamtergebnis auf 0,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem
– Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit auf 1.790.970,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit auf 1.332.620,00 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder 
 -bedarf aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit als Saldo der Gesamt-
 beträge der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf 458.350,00 Euro
       

– Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf 13.000,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf  737.420,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus Investitions-
 tätigkeit auf  – 724.420,00 Euro
       

– Finanzierungsmittelüberschuss 
 oder -fehlbetrag als Saldo aus dem 
 Zahlungsmittelüberschuss oder 
 -fehlbetrag aus laufender Verwal-
 tungstätigkeit und dem Saldo der 
 Gesamtbeträge der Einzahlungen 
 und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf  – 266.070,00 Euro
       

– Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus Finanzierungstätigkeit auf 320.000,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen
 aus Finanzierungstätigkeit auf 612.110,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen 
 und Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf – 292.110,00 Euro
       

– Veränderung des Bestandes 
 an Zahlungsmitteln im Haus- 
 haltsjahr auf – 558.180,00 Euro

festgesetzt.      
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SächsGemO im Finanzhaushalt ab 2024 mit dem Zah-
lungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
mindestens der Betrag der ordentlichen Kredittilgung 
und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen 
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt wird.
Die vorstehende Haushaltssatzung 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gegeben.
Die Auslegung der Haushaltssatzung 2023 mit dem da-
zugehörigen Haushaltsplan erfolgt nach dieser Veröf-
fentlichung in der Gemeindeverwaltung Oderwitz, Stra-
ße der Republik 54, 02791 Oderwitz vom 01.02.2023 
bis einschließlich 17.02.2023 wie folgt:

Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr

Haushaltsplan und Haushaltssatzung können auch 
elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Bitte hierzu 
Mail an info@azv-landwasser.de 

Oderwitz, 13.12.2022

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Landwasser“

I. Haushaltssatzung 2021

Aufgrund von § 58 Abs. 1 SächsKomZG (Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) in
Verbindung mit § 74 der SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung) hat die Verbandsversammlung des
Abwasserzweckverbandes „Landwasser“ in ihrer Sitzung am 05.08.2021 folgende Haushaltssatzung
beschlossen:

- 2.872.000,00
- 2.871.559,00
- 441,00

- 0,00
- 0,00
- 0,00

- 441,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.616.750,00
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.228.965,00
- 387.785,00

- 23.000,00
- 553.110,00
- -530.110,00

- -142.325,00

- 520.000,00
- 604.580,00
- -84.580,00

- -226.905,00

festgesetzt.

520.000,00
festgesetzt.

0,00
festgesetzt.

215.000,00
festgesetzt.

Verbandsvorsitzender
gez. Michael Görke

Oderwitz, den 06.08.2021

Euro

Euro

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Euro

Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro

§ 4

Euro

Euro

Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -
fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen Euro

Euro
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf Euro

Gesamtergebnis auf Euro

Euro
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes "Landwasser"
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 05.08.2021
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserverbandes "Landwasser" voraussichtlich anfallenden
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält

im Ergebnishaushalt mit dem

Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
auf

Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf Euro

EuroSaldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf

Euro

Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf

Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Euro

Euro

Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf

Euro

im Finanzhaushalt mit dem

Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf

veranschlagten Gesamtergebnis auf Euro

Euro

gez. Cornelius Stempel, 
Verbandsvorsitzender

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht wenn,
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist,
2. Vorschriften über Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der 
Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen 
für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf   320.000,00 Euro
festgesetzt.      
(alternativ: Kredite für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.)  
        

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushalts-
jahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird auf  0,00 Euro
festgesetzt.       
(alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 
veranschlagt.) 
        

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 
der zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf   250.000,00 Euro
festgesetzt.      
(alternativ: Kassenkredite werden nicht veranschlagt.) 
       
Hinweis:       
Gemäß § 74 Absatz 2 Satz 2 der Sächischen Gemein-
deordnung können in die Haushaltssatzung weitere Re-
gelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, 
Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen so-
wie den Stellenplan beziehen.

Oderwitz, den 13.12.2022

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Landwasser“

I. Haushaltssatzung 2021

Aufgrund von § 58 Abs. 1 SächsKomZG (Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) in
Verbindung mit § 74 der SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung) hat die Verbandsversammlung des
Abwasserzweckverbandes „Landwasser“ in ihrer Sitzung am 05.08.2021 folgende Haushaltssatzung
beschlossen:

- 2.872.000,00
- 2.871.559,00
- 441,00

- 0,00
- 0,00
- 0,00

- 441,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- 0,00

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.616.750,00
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.228.965,00
- 387.785,00

- 23.000,00
- 553.110,00
- -530.110,00

- -142.325,00

- 520.000,00
- 604.580,00
- -84.580,00

- -226.905,00

festgesetzt.

520.000,00
festgesetzt.

0,00
festgesetzt.

215.000,00
festgesetzt.

Verbandsvorsitzender
gez. Michael Görke

Oderwitz, den 06.08.2021

Euro

Euro

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Euro

Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro

§ 4

Euro

Euro

Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -
fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen Euro

Euro
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf Euro

Gesamtergebnis auf Euro

Euro
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes "Landwasser"
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 05.08.2021
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserverbandes "Landwasser" voraussichtlich anfallenden
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält

im Ergebnishaushalt mit dem

Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
auf

Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf Euro

EuroSaldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf

Euro

Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf

Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Euro

Euro

Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf

Euro

im Finanzhaushalt mit dem

Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf

veranschlagten Gesamtergebnis auf Euro

Euro

gez. Cornelius Stempel, 
Verbandsvorsitzender     

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung 2023 mit dem dazugehörigen 
Haushaltsplan und Haushaltstrukturkonzept des Ab-
wasserzweckverbandes „Landwasser“ wurde dem 
Rechts- und Kommunalamt des Landkreises Görlitz mit 
Datum vom 25.11.2022 zur Verfahrensprüfung vorge-
legt. 
Mit Bescheid des Landratsamtes Görlitz vom 12.12.2022, 
Az: 11.1.5.01-8527-2-3, wurde mitgeteilt, dass die Haus-
haltssatzung des AZV Landwasser für das Haushalts-
jahr 2022 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
Die Genehmigung wurde mit der Auflage erteilt, dass 
bis spätestens zur Beschlussfassung der Haushalts-
satzung 2024 ein Beschluss zur Fortschreibung des 
Haushaltsstrukturkonzeptes der Rechtsaufsichtsbehör-
de vorzulegen ist. Mit dem Haushaltsicherungskonzept 
ist sicherzustellen, dass gemäß § 72 Abs. 4 S. 1 – 4 
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NIchtAmtlIcher teIl 
Aus der Verwaltung

Nachruf
Die Gemeinde Oderwitz trauert um ihr ehemaliges 
Gemeinderatsmitglied

christian Zachmann
der am 27. November 2022 im Alter von 83 Jahren 
verstorben ist.

Herr Zachmann gehörte von 1993 bis 2014 dem 
Gemeinderat an. In dieser Zeit begleitete er den 
Gemeindezusammenschluss der Gemeinden Nie-
der- und Oberoderwitz, war in verschiedenen Aus-
schüssen vertreten und wirkte aktiv als Verbands-
rat im Abwasserzweckverband mit.
Er war in seiner ehrenamtlichen Arbeit als Ge-
meinderat an vielen zukunftsweisenden Entschei-
dungen beteiligt und beeinflusste die Entwicklung 
unserer Gemeinde durch sein Engagement und 
Sachverstand.

Wir danken Herrn Zachmann für die von ihm ge-
leistete Arbeit und werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Seinen Angehörigen gilt unsere Anteilnahme und 
unser Mitgefühl.

für den Gemeinderat 
und die Gemeindeverwaltung Oderwitz

Cornelius Stempel, Bürgermeister

aufstellung neuer hundetoiletten
Die Gemeinde Oderwitz hat im Jahr 2022 zwei weitere 
Hundetoiletten in der Ortslage aufgestellt. Die Stand-
orte befinden sich beim Containerplatz auf der Bäcker-
gasse und am Sammelplatz der Dr.-Friedrichs-Straße. 
Somit hat sich das Netz der Hundetoiletten auf zehn 
erhöht. Diese finden Sie an folgenden Standorten:
–  Dorfstraße (Gaststätte Brennerei)
–  Neue Straße (Wanderparkplatz)
– Hauptstraße (Norma)
–  Hintere Dorfstraße (Oberschule Oderwitz)
–  Bäckergasse (Containerplatz)
– Dr.-Friedrichs-Straße (Sammelplatz)
–  Bergweg
–  Straße der Republik (EDEKA)
– Scheringerstraße (Grundschule Oderwitz)
–  Mühlaue

rÜcKBLIcK 
Seniorenweihnachtsfeier 2022
Das Jahr 2022 ist schon Vergangenheit, doch möch-
ten wir Ihnen an dieser Stelle noch ein Rückblick auf 
die Senioren-Weihnachtsfeier vom 1. Dezember 2022 
geben. Insgesamt kamen 100 Bürgerinnen und Bürger 
aus Oderwitz zusammen, um der liebgewonnenen Tra-
dition mit Unterhaltung, Kaffeetrinken und anschließen-
dem Tanz nachzugehen.
Unser Bürgermeister, Herr Stempel, eröffnete die 
Weihnachtsfeier, welche auch wegen Corona zum ers-
ten Mal im Sportlerheim als Gemeindeseniorenweih-
nachtsfeier durchgeführt wurde. 
Sehr zur Freude der Gäste führte eine Gruppe der Kin-
dertagesstätte „Knirpsenland“ ein abwechslungsrei-
ches Programm zum Märchen „Die Weihnachtsgans 
Auguste“ und Gesang vor. Hier nochmals ein Danke-
schön an die selbstbewussten kleinen Künstler und die 
drei Erzieherinnen.
Anschließend übernahm DJ Klaus das Zepter und 
spielte tanzbare Musik und die kleine Tanzfläche füllte 
sich im Handumdrehen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mitarbeitern 
des Sportlerheims Oderwitz, welche die Weihnachtsfei-
er federführend ausführten.
Zum Jahresanfang wünsche ich nun allen Bürgerinnen 
und Bürgern einen guten Start, Gesundheit und persön-
liches Wohlergehen.

Toni Sikora, Bürgeramt

mItteIluNGeN uNd  
INfOrmAtIONeN AuS  
deN SAchGeBIeteN

Öffentlichkeitsarbeit

Oderwitzer Nachrichtenblatt 2023
 Redaktions- Erscheinungs-
 schluss termin
Februar 16.01.2023 01.02.2023
März 15.02.2023 01.03.2023
April 15.03.2023 05.04.2023
Mai 17.04.2023 03.05.2023
Juni 15.05.2023 07.06.2023
Juli 15.06.2023 05.07.2023
August 17.07.2023 02.08.2023
September 15.08.2023 06.09.2023
Oktober 15.09.2023 04.10.2023
November 16.10.2023 01.11.2023
Dezember 15.11.2023 06.12.2023
Januar 2024 11.12.2023 03.01.2024

Änderungen vorbehalten!
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Januar
28.01.  Weihnachtsbaumbrennen des Förder-

vereins „Freunde und Förderer der  
Freiwilligen Feuerwehr Oderwitz e. V.“ 

VerANStAltuNGStermINe 2023 von Oderwitz

februar
04.02.  Weihnachtsbaumbrennen  

des TSV Niederoderwitz e. V.  
auf dem Gelände des EDEKA

11./12.02.  Nachwuchs-Budenzauber
  des FSV Oderwitz 02 e. V. 

in der Sporthalle Niederoderwitz
25./26.02. Nachwuchs-Budenzauber 
  des FSV Oderwitz 02 e.V. 

in der Sporthalle Niederoderwitz
11.02.   Fasching  

des Spitzkunnersdorfer Karnevalsvereins 
im Kretscham Niederoderwitz

12.02.  Frühschoppen im Kretscham
18.02.  Fasching  

des Spitzkunnersdorfer Karnevalsvereins 
im Kretscham Niederoderwitz

19.02.  Kinderfasching im Kretscham
25.02.  Fasching  

des Spitzkunnersdorfer Karnevalsvereins 
im Kretscham Niederoderwitz

März
04./05.03. Modellbahnausstellung der
  Modellbahnfreunde Niederoderwitz e.V. 

april
30.04.  Hexenbrennen des Fördervereins 

„Freunde und Förderer  
der Freiwilligen Feuerwehr Oderwitz  
Ortsfeuerwehr Oberoderwitz e. V.“

30.04. –   25 Jahre Modelleisenbahnbau
01.05.  in der Kirchstraße

Mai
06./07.05. Eröffnung Feuerwehrgerätehaus
13./14.05. Kreisjugendspiele des RFZV
18.05. Himmelfahrtsfeier des Anglervereins  

„Frohsinn“ e. V. im Angelheim Neufelden
29.05. Tag der offenen Tür Neumannmühle  

und Berthold-Mühle + Mühlenfest

Juni
10./11.06.  Wiesenspektakel Kulturverein e. V.

august
12.08.  Fischerfest  

des Angelvereins „Frohsinn“ e. V.
26.08.  Kretschamfest

Oktober
03.10.  Gartenbahnausklang 2023 

Modelleisenbahnland Oderwitz e. V.          
01.10.  Kirmes

Dezember
02./03.12. Weihnachtsmarkt Kulturverein e. V.
09.12.  Weihnachtswerkeln 

des Leineweber e. V.
16.12.  Konzert des Volkschors 

Oberoderwitz e. V. im Lutherhaus

Juli
01.07.   Gründelfest des Gründelverein e. V.
08. – 10.07. Reiterfest des RFZV +  

3. LAUFHAUS Backyard Ultra
27. – 30.07. Sommer-Feriencamp 2022  

des FSV Oderwitz 02 e. V.

September
02.09.  Depotfest der Feuerwehr Oderwitz
10.09.   Kinderfest vom Gründelverein
24./25.09. Nachwuchsreitturnier 
  des Reit-, Zucht- und Fahrvereins 
  Niederoderwitz e. V.

Ergänzungen und Änderungen vorbehalten.

Im Oderwitzer Nachrichtenblatt wird gesondert auf die 
monatlichen Veranstaltungen hingewiesen.

✂
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✂

Bauamt

Sachstand rosa-Luxemburg-Straße
Die Rosa-Luxemburg-Straße wurde in den vergange-
nen beiden Jahren sowohl als Umleitung für den Bus-
verkehr sowie zeitweise als Pkw-Umleitung genutzt. 
Dies war notwendig, da auf der Straße der Republik 
(B 96) umfangreiche Straßenbauarbeiten stattgefunden 
haben. 
In diesem Zusammenhang wurde durch die verantwort-
lichen Planer und das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr (LASUV) eine Vereinbarung getroffen, die an-
fallenden Schäden zu beheben.
Im Jahr 2021 erfolgte eine grobe Instandsetzung der 
Bankette und 2022 wurden ebenfalls Bankette instand-
gesetzt sowie zwei Abwasserschächte repariert. Weite-
re Schäden konnten mangels fehlenden Budgets bisher 
noch nicht behoben werden. Dies betrifft unter anderem 
die lange Einlaufrinne aus Betonmuldensteinen. Des-
halb wird das LASUV beim nächsten Bauabschnitt im 
Jahr 2023 diese Leistungen bei der Ausschreibung mit-
berücksichtigen.
Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass die derzei-
tige Situation an der Rosa-Luxemburg-Straße erst im 
nächsten Jahr behoben werden kann.

Gewerbeamt

Gewerbe – aktuell
Wir gratulieren allen genannten und ungenannten Ge-
werbetreibenden herzlich und wünschen alles Gute, Ge-
sundheit, persönliches Wohlergehen und weiterhin viel 
Erfolg.

Geburtstagsjubiläen   Januar  
im Gemeindegebiet  

50 Jahre
Czeczine, Jan   Grundteichstraße 1
Maurer- und Betonhandwerker 

Gewerbeneueröffnung  

Dökert, Peggy  Birkmühlstraße 3 d
Verkauf und Vertrieb von elektrischen Küchengeräten 
inklusive Zubehör und deren Vermietung
 

Eine Veröffentlichung der personenbezogenen Daten 
erfolgt nur, wenn die entsprechende schriftliche Einver-
ständniserklärung des jeweiligen Gewerbe treibenden 
vorliegt. Bereits erteilte Einverständniserklärungen be-
halten ihre Gültigkeit, können aber jederzeit widerrufen  
werden.

GEBurTSTaGSJuBILarE
Die Gemeinde gratuliert allen Jubilaren,
die in diesem Monat ihren Geburtstag feiern 
auf das Herzlichste! Natürlich auch denen, 
die aus persönlichen oder datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht genannt sein wollen. 
Wir wünschen für die weiteren Lebensjahre 
alles erdenklich Gute, Gesundheit, 
Wohlergehen und Lebensfreude.

Abfallentsorgung

abfuhrtermine für Januar 2023
Restmüll  04.01.2023
   18.01.2023
   01.02.2023

Bioabfall  11.01.2023
   25.01.2023
  
Blaue Tonne  19.01.2023 

Gelbe Tonne  

OT Niederoderwitz 23.01.2023
OT Oberoderwitz 20.01.2023

– Bereitstellung wie immer –

Abfallkalender für 2023 verlegt – was tun? 

Unter www.abfallkalender-loebau-zittau.de finden Sie 
alle Termine für Ihren Ort auf einen Blick.

Achtung! Das Schadstoffmobil kommt:

OT Oberoderwitz
am 19.01.2023  11.00 – 12.00 Uhr
   Containerstandort am Sportplatz

am 23.01.2023  09.30 – 10.30 Uhr
   Containerstandort am Sportplatz
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Klassenstufe 5:  
1.  Alexa Schedemolk
2.  Leon Wenke 
3.  Carolina Ulbrich

Klassenstufe 6:       
1.  Justin Friedrich (6 a)
2.  Aaron Blümel (6 a)
2.  Gian Pascal Adler (6 b)
                                                                               

Klassenstufe 7:     
1.  Aliyah Petters (7 b)
2.  Mia Jasmin Zschoppe (7 b)
2.  Paul Hoffmann (7 b)

Klassenstufe 8:       
1.  Nathalie Elstner (8 b)
2.  Tabea Blümel (8 a)
2.  Niklas Schreiber (8 a)

Klassenstufe 9:       
1.  Jason-Donnevan Müller (9 a)
2.  Jonas Bührdel (9 a)
3.  Finn Baar (9 a)

Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten!

Die Sieger der einzelnen Klassenstufen werden unse-
re Schule am 26. Januar 2023 bei der Kreisolympiade, 
der 2. Stufe des Landeswettbewerbes Mathematik der 
Oberschulen in Sachsen, vertreten. Wir wünschen ih-
nen dafür viel Erfolg!

A. Glatzer, FL Mathematik

KIrcheNNAchrIchteN

Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und frohes neu-
es Jahr. Es wird anders als das Jahr 2022, da bin ich 
überzeugt. Ob es besser wird? Wir werden sehen. Das 
hängt ja auch davon ab, wie Ihr Jahr 2022 so gewesen 
ist. Vielleicht gibt es wunderschöne Erinnerungen, die 

mItteIluNGeN uNd  
INfOrmAtIONeN AuS  
deN eINrIchtuNGeN

Wetterkabinett 

Wetterstatistik 
Laut Deutschem Wetterdienst 
war der November 2022 in 
Sachsen der dritt sonnigste je 
gemessene November. 104 Stunden (33,5 Stunden in 
2021) schien die Sonne in Oderwitz. Sachsen dürfte mit 
Berlin im November 2022 das sonnigste Bundesland ge-
wesen sein. 34,8 l/m² Niederschlag (42,8 l/m² in 2021) 
brachte der 4,8 °C (4,4 °C in 2021) milde November, der 
in seinem Temperaturverlauf aber auch einen bemer-
kenswerten Frostschock zeigt: Zwischen dem 19. und 
20. traten die bis dahin tiefsten Temperaturen dieses 
Herbstes mit – 6,2°C auf. Sachsen war dabei das kühl-
ste Bundesland.

Schule

Mathematikolympiade   
an der Pestalozzi- 
Oberschule Oderwitz
Traditionell fand auch in diesem Schuljahr die Mathe-
matikolympiade an unserer Oberschule statt. Die be-
sten Mathematiker der Klassenstufen 5 bis 9 waren 
wieder aufgerufen, ihr Können unter Beweis zu stellen. 
Dabei waren sichere Grundkenntnisse im Fach Mathe-
matik ebenso gefragt, wie Ideenreichtum und gutes lo-
gisches Denkvermögen.
Alle Teilnehmer haben um beste Ergebnisse gerungen. 
Am Ende wurde in jeder Klassenstufe ein Sieger ermit-
telt. In diesem Jahr belegten gleich mehrfach Schüler 
punktgleich den zweiten Platz. Unsere Anerkennung 
gilt allen gebrachten Leistungen. Hier die Platzierungen:
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… und zu den weiteren Veranstaltungen:
11.01. 14.30 Uhr  Seniorenkreis in Niederoderwitz
21.01.  14.30 Uhr  Seniorenkreis 
   im Lutherhaus Oberoderwitz  

Bitte beachten Sie unsere Informationen 
in den Schaukästen und auf der Internetseite 
www.kirche-oderwitz-mittelherwigsdorf.de

Spendenaktion Kirche Niederoderwitz  
und Kirche Oberoderwitz

Kontoinhaber: 
Kirchenbezirk Bautzen – Kassenverwaltung

IBAN: DE94 3506 0190 1681 2091 03
Verwendung: RT – 3213 – Kirche Niederoderwitz 

oder  
Verwendung: RT – 3213 – Kirche Oberoderwitz 

www.kirche-oderwitz-mittelherwigsdorf.de

Katholische Pfarrgemeinden  
Leutersdorf, Ebersbach-Neugersdorf 
und Oppach
Pfarrer Dr. W. Styra
Katholisches Pfarramt
Aloys-Scholze-Straße 4, 02794 Leutersdorf
Telefon 03586 386250, Fax 03586 408534
Mobil: 0152 54150752, E-Mail: Leutersdorf@pfarrei-bddmei.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Leutersdorf:  
Dienstag und Donnerstag 10.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung Januar  
Samstag 17.30 Uhr Hl. Messe
  Kath. Kirche in Oppach               
  17.30 Uhr Wortgottesdienst   
  Kapelle in Großschönau     
Sonntag 08.30 Uhr Hl. Messe              
  Kath. Kirche in Ebersbach/Sa.     
 10.00 Uhr Hl. Messe             
  Kath. Kirche in Leutersdorf

Wochentags Gottesdienste  
Dienstag 18.00 Uhr Hl. Messe – Oppach
Donnerstag 09.00 Uhr Hl. Messe – Ebersbach/Sa.
Freitag 18.00 Uhr Hl. Messe – Leutersdorf 

Besondere Gottesdienste  
06.01.2023 10.00 Uhr   Hl. Messe zum Fest 
  „Erscheinung des Herrn“ 
  in Leutersdorf

 18.00 Uhr   Hl. Messe in Oppach

dieses Jahr zu einem ganz besonderen machen. Viel-
leicht ist es persönlich ja ganz anders verlaufen als die 
Weltlage, bei der man das Gefühl bekommen konnte, 
es geht nur noch abwärts.
Nun aber ist 2023. Und ich hoffe, Sie sind gut reinge-
rutscht. Der Wunsch: Ein guter Rutsch! ist dabei keine 
versteckte Gemeinheit, sondern kommt wohl aus dem 
Jüdischen und heißt: einen guten Start wünsche ich 
dir! Und das ist doch etwas Wunderbares. Denn wenn 
etwas Neues beginnt, hat man auch die Chance, et-
was zu ändern, etwas neu zu machen. Dafür einen gu-
ten Start zu haben, ist vielleicht schon die halbe Miete.
Die Kirchen haben sich für das neue Jahr auf einen 
Bibelvers geeinigt, der wie ein Motto über dem Jahr 
2023 stehen soll: Du bist ein Gott, der mich sieht. (Er-
stes Buch Moses, Kapitel 16, Vers 13)
Dieser Spruch spricht etwas aus, was für uns Chri-
stenmenschen ganz zentral ist: dass Gott nicht nur 
eine Energie ist, die durchs Universum zieht, nicht nur 
der Anfang aller Dinge – sondern: dass er jeden von 
uns sieht.
Wenn Sie letztes Jahr die spektakulären Bilder des 
neuen James-Webb-Teleskops gesehen haben (wenn 
nicht: unbedingte Empfehlung!), dann wird dieser 
Spruch umso eindrücklicher. Riesige Wolkengebilde 
im fast unendlichen Weltall, Lichtjahre entfernte Pla-
neten- und Sternenkonstellationen. Dazwischen ver-
schmelzende Galaxien. Alles viel größer, alles viel 
weiter, alles viel mächtiger als wir es sind. Schon im-
mer werde ich ganz demütig, wenn ich an die schiere 
Größe des Universums denke – wie viel das alles ist! 
Und mittendrin: wir auf einem im Vergleich dazu win-
zigen Planeten am Rande einer eher kleinen Galaxie.
Doch der, der alles gestaltet hat, der Galaxien aus 
der Taufe hebt und sie sich verschmelzen lässt, der 
Schwarze Löcher in seiner Hand hält und die Jahrmil-
liarden überblickt: Er ist ein Gott, der uns anschaut – 
und das mit liebevollen Augen!
Ich meine: eine gute Perspektive für dieses neue Jahr. 
Um vielleicht etwas gemeinsam anzugehen und für al-
le das Leben hier etwas schöner zu machen.

Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Jäger

Der Monatsspruch für Januar  
steht im 1. Mose 1,31 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: 
Und siehe, es war sehr gut.   

herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
unserer Gemeinde:
08.01. 10.30 Uhr  Gottesdienst in Niederoderwitz

15.01. 10.30 Uhr  Gottesdienst in Niederoderwitz

22.01. 09.00 Uhr  Gottesdienst in Oberoderwitz

29.01. 10.30 Uhr  Gottesdienst 
   in Mittelherwigsdorf

05.02. 10.30 Uhr   Familiengottesdienst 
   in Oberoderwitz                                     
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Wir möchten es auch nicht versäumen uns noch einmal 
bei allen fleißigen Helfern bei den Vorbereitungen und 
der Umsetzung zu bedanken. Wir sind froh, dass so viele 
Oderwitzerinnen und Oderwitzer aus den verschiedenen 
Vereinen immer so tatkräftig mit anpacken. Man muss in 
aller Deutlichkeit sagen, dass ohne dieses starke ehren-
amtliche Engagement nichts möglich wäre.  
Ein großer Dank geht auch an die Sponsoren*, mit deren 
finanzieller Unterstützung wir den Wetteinsatz von 400 € 
an den „Schulhort Max Langer“ übergeben konnten. 
Die Wette war, dass am Samstag, dem 26. November 
2022 mindestens 150 Sänger und Sängerinnen weih-
nachtlich geschmückt, die auch noch zwei Weihnachts-

Erscheinungsfest in Philippsdorf (filipov)
12.01.2023 17.00 Uhr Hl. Messe – 
  deutsch/tschechisch                          

13.01.2023 04.00 Uhr Hauptwallfahrtsgottesdienst                                   
 09.00 Uhr Hl. Messe – deutsch                                               
 10.30 Uhr Hl. Messe – tschechisch                                                                                                                               
 17.00 Uhr Hl. Messe – 
  deutsch/tschechisch                           
 

VereINe BerIchteN

Kulturverein   
Oderwitz e. V.
Ein neues Jahr hat begonnen. Wir hoffen Sie sind gut in 
das Jahr 2023 gestartet.
Von Herzen wünschen wir Ihnen allen ein gesundes 
und glückliches Neues Jahr, vor allem reichlich Ge-
sundheit und viele gesellige Momente. 
Gesellig war es auch am 1. Adventswochenende. Da-
her möchten wir uns gern noch einen kurzen Rückblick 
ins Jahr 2022 erlauben: Bei winterlichem Wetter, einem 
adventlich geschmücktem Platz, Ponyreiten und lecke-
rem Essen hatten wir auf unserem Oderwitzer Weih-
nachtsmarkt heißen Punsch, Glühwein und feine Feu-
erzangenbowle im Angebot. Da zog es viele Leute zum 
fröhlichen Beisammensein an. 
Der große Zuspruch an beiden Tagen hat uns sehr ge-
freut. 
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04. februar 2023 – Brennen für arschbomben
Liebe Oderwitzerinnen und Oderwitzer,
wir möchten Euch für eine gemeinsame Sache gewin-
nen. Das Brett des Drei-Meter-Turmes im Oderwitzer 
Volksbad hat „Kracks“ gemacht. Lassen wir das zu und 
tun Nichts. Nein, wir starten eine Aktion, dass unsere 
Jüngsten und die sprungfeudigen Älteren es wieder 
krachen lassen können. So ein Brett kostet was und 
dafür möchten wir gemeinsam eine Spende leisten.
Wir möchten mit Euch zusammen, zum oben genann-
ten Termin, euren vertrockneten Weihnachtsbäumen 
ein würdiges Ende zukommen lassen. Auf dem EDE-
KA-Parkplatz sollen sie ihre letzte Ruhestätte finden. 
Wir stellen die Brennflächen und ihr bringt die Bäume 
mit. Das Geschnipsel in die braune Tonne entfällt. Euer 
Vorteil ist die Wärme, der Glühwein, den wir euch kre-
denzen und die gemeinsame Zeit, die wir verbringen. 
Seit dabei und lasst uns die überflüssigen Glühweinvor-
räte in eine gute Sache überführen.
Der Beginn der Veranstaltung ist 12.00 Uhr. Ab 14.30 Uhr 
organisieren wir Kinderreiten. Wir bedanken uns bei der 
Familie Domschke zur Bereitstellung des Austragungs-
ortes. Vielen Dank!

TSV Niederoderwitz 

Neues von den Leinewebern
Wir wünschen allen Oderwitzer Bürgern ein angeneh-
mes gesundes neues Jahr, mit vielen schönen Erleb-
nissen und Gemeinsamkeiten. Dazu wollen auch wir 
Leineweber beitragen. 
Gemeinsam mit dem Team und den Kindern der Erfin-
derkiste haben wir eine Ausstellung für Januar vorbe-
reitet, wo wir altes Spielzeug aufgebaut haben um zu 
zeigen, womit Großmutter und Großvater früher spiel-
ten. Zu den Öffnungszeiten der Erfinderkiste können 
Sie diese Ausstellung besuchen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Auf viele schöne Begegnungen im Dorf.   

                                                  die Leineweber 

anglerverein „frohsinn“   
Niederoderwitz e. V.
Ein gesundes und glückliches neues Jahr wünscht 
der angelverein „frohsinn“ Niederoderwitz e. V.
Jahresrückblick 2022 und  
Vorschau auf das Jahr 2023
Nach zwei  Corona-Jahren  war 2022 wieder ein Angel-
jahr, in dem  normales Vereinsleben stattfinden konnte. 
Nach dem Frühjahresputz auf unserer Vereinsanlage 
und dem Ergänzungsbesatz unserer Teiche, starteten 
wir ins Angeljahr.
Auch konnte im April der Lehrgang zur Vorbereitung 
der Fischereischeinprüfung durchgeführt werden.
Großen Dank an den Lehrgangsleiter Tom Stöcker.

lieder singen können, sich 16.00 Uhr auf dem Weih-
nachtsmarkt versammeln. Und zur Info für alle die, die 
nicht dabei waren: es hat richtig gut funktioniert. 
Mehr als 300 Sänger sind es mindestens gewesen und 
somit hat der „Schulhort Max Langer“ die Wette gegen 
den Kulturverein Oderwitz e. V. natürlich haushoch ge-
wonnen. 
Wir sagen noch einmal Dankeschön für den schönen 
Nachmittag und Glückwunsch an den Schulhort. Wir 
fanden es eine super Aktion mit Euch. Noch heute be-
kommen wir Gänsehaut, wenn wir an den weihnachtli-
chen Gesang denken mit instrumentaler Unterstützung 
von Angela Bretschneider sowie ihren Musikern. 
Der Wetteinsatz von 400 € geht also an den Hort. Es 
wurde davon ein großes Fahrzeug für den Außenbe-
reich für die Kinder gekauft. Viel Spaß damit.  

Wir danken folgenden Sponsoren: 
Apotheke Henrik Wintzen, Brückner und Nitschke oHG, 
Firma Domschke Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. 
KG, Maucke & Niegisch Dachdecker GmbH, Tonio Tar-
rach Steuerberater, Schuhhaus Kellner und Zurich Ver-
sicherung Sören Ebert. Vielen Dank. 

2023 steht nun vor uns. Wir möchten Ihnen ein wun-
dervolles neues Jahr wünschen und hoffen die ein oder 
andere Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder für 
Sie zu gestalten. 

Vereinsmitglieder gesucht! Vielleicht hat der Eine 
oder die Eine ja auch Lust uns tatkräftig zu unterstüt-
zen. Wir suchen immer dringend neue Vereinsmitglie-
der für den Kulturverein Oderwitz e. V. Melden Sie sich 
gern unter kulturverein-oderwitz@web.de oder telefo-
nisch unter 0151 42507167. 

Wir grüßen Sie herzlich Kulturverein Oderwitz e. V. 

TSV Niederoderwitz e.V.
www.tsv-niederoderwitz.de 

2023 ‘s wird schiene warn
Allen Mitgliedern, Sponsoren, Freunden, deren Fa-
milien sowie allen Oderwitzerinnen und Oderwitzern 
wünscht der Vorstand des TSV Niederoderwitz ein ge-
sundes neues Jahr. Dieses sollte zudem mit einer ge-
hörigen Portion Glück, für Alle versehen sein.
Wir freuen uns und nehmen an, dass alle die Feiertage 
im Kreise Ihrer Engsten in Harmonie verbracht haben. 
Den guten Start ins neue Jahr setzen wir Voraus. Jetzt 
gilt es, zusammen wieder Sport zu treiben und der Win-
termüdigkeit Einhalt zu gebieten. Der Zusammenhalt 
und die Freude am Sport einen uns dabei.
Wir können es kaum erwarten, den normalen Sportbe-
trieb aufzunehmen. Neue und alte Gesichter begrüßen 
wir gern in unserem Kreise. Wir freuen uns auf Alle, die 
Dieses wahrnehmen und die gemeinsame Vereinsar-
beit mit uns gestalten möchten. Wir sehen uns in der 
Sporthalle oder an anderen Stätten.
Bis dahin bleibt gesund und habt eine schöne Zeit!

TSV Niederoderwitz
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18.01. Spielenachmittag
25.01. Singen macht Freude

Programm februar 2023
01.02.  Geburtstag/Spiel

VerANStAltuNGeN

Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Jungarbeit. 
Wir haben acht Jungangler unter 16 Jahren, die eifrig 
am Vereinsleben teilnehmen.
Das durchgeführte Jugendangeln mit Übernachtung 
auf unserer Anlage kam sehr gut an, sodass es in die-
sem Jahr eine Wiederholung gibt.
Zu Himmelfahrt und Fischerfest wurde mit Musik und 
guter Laune zünftig gefeiert. Wir konnten wieder zahl-
reiche Stammgäste, aber auch Gäste, die noch nie da 
waren, bei uns begrüßen.
Viele Gäste kommen schon über viele Jahre zu unseren 
Festen und wir möchten uns  für ihre Treue bedanken.
Durch die Einnahmen aus den Veranstaltungen wird 
unsere Anlage verschönert und Instand gehalten.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand auch bei un-
seren Mitgliedern bedanken, ohne ihren Einsatz wären 
die Veranstaltungen nicht möglich.
Zu ein paar geselligen Stunden laden wir auch wie ge-
wohnt in diesem Jahr zu Himmelfahrt und zum Fischer-
fest am 12. August ein.

Mit freundlichen Grüßen 

der Angelverein „Frohsinn“ Niederoderwitz e. V.

Seniorenclub 1 berichtet
Im November trafen wir uns nur an zwei Nachmitta-
gen im Club. An beiden Tagen wurde gespielt und am  
23. November ehrten wir unsere Geburtstagskinder. Es 
ist ein schöner Brauch, dass sie ein Päckchen Kaffee 
oder einen Obolus für die Clubkasse spendieren. Das 
hilft wirtschaften und kommt uns allen zu Gute.
Am Donnerstag, dem 1. Dezember trafen wir uns im 
Sportlerheim zur Gemeindeweihnachtsfeier. Nach der 
Begrüßung durch Herrn Stempel, unseren Bürgermeis-
ter, gab es Kaffee und Stollen und die Kinder aus der 
KITA „Knirpsenland“ spielten mit viel Eifer das Märchen 
von der „Weihnachtsgans Auguste“, dazwischen san-
gen sie Weihnachtslieder. Für ihren Vortrag bekamen 
die kleinen Künstler viel Beifall und vom Bürgermeister 
erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk. Den Mädchen 
und Jungen und ihren Erzieherinnen ein herzliches 
Dankeschön.
DJ Klaus begleitete uns bereits den ganzen Nachmittag 
und nun legte er Musik zum Tanzen auf. Gegen 17.00 Uhr 
bekamen wir das Abendessen. Alle waren voll des Lo-
bes und an dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ an 
die Wirtin und ihr Küchenteam.
Gegen 18.00 Uhr wurden die ersten Seniorinnen abge-
holt bzw. begaben sich auf den Weg nach Hause. 
Ein „Dankeschön“ an alle fleißigen Helferlein, die uns 
den gelungenen Nachmittag bereiteten.

Einen gesunden Start ins Jahr 2023
wünscht allen Oderwitzern  das Clubteam

Programm Januar 2023
04.01. Geburtstag und Spiele 
 zum Start ins neue Jahr 
11.01.  Ein bisschen Spaß muss sein
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Als Verbund im Dreiländereck bieten wir auch alle 
grenzüberschreitenden Verbindungen und die tsche-
chischen und polnischen Fahrpläne im EURO-NEISSE-
Gebiet an. Selbst in der Fahrplanauskunft sind entspre-
chend alle Haltestellen in Tschechien und Polen hinter-
legt sowie die gültigen Fahrpläne dazu.
Das neue Design macht die Suche nach dem richtigen 
Fahrplan einfacher. Die Struktur der Seite wurde ver-
schlankt und die Fahrgäste sind mit wenigen Klicks an 
der Stelle, die sie suchen.
Sicherlich finden Fahrgäste in den ersten Wochen noch 
Fehler auf der Website oder vermissen eine Informa-
tion. Wir sind für jeden Hinweis offen und freuen uns 
über Lob und Kritik unter: infotelefon@zvon.de

Infos zum Fahrplanwechsel zum 11. Dezember 2022

Bahnverkehr
Der Fahrplan im Schienenpersonennahverkehr bleibt 
konstant. Es werden Anpassungen im Minutenbereich 
vorgenommen. Verschiedene Baumaßnahmen laufen 
weiter oder sind für das nächste Jahr angekündigt. Bitte 
informieren Sie sich hierzu vor Fahrtantritt unter www.
zvon.de, www.trilex.de (RE1, RE2, RB60, RB61, L7, 
T9) oder www.odeg.de (RB64, RB65).

RE2/RB61 Dresden – Wilthen – Zittau – (Liberec)
Auf den Linien RE2 und RB61 wird es Änderungen im 
Minutenbereich geben. Das Grundkonzept bleibt je-
doch identisch. Durch die fortschreitenden Bauarbeiten 
zwischen Dresden und Riesa kann auch 2022 der An-
schluss zum Fernverkehr Richtung Leipzig in Dresden-
Neustadt nur über die RB-Linien mit einer Übergangs-
zeit von rund 25 Minuten erfolgen. Vom 08. Juli bis  
11. September 2023 ist eine Totalsperrung Ebersbach – 
Wilthen angekündigt.
Ab 03. Juni 2023 beginnt die Sanierung des Kreuzungs-
bauwerks Dresden Hauptbahnhof.
Ergänzend geht die Hallendachsanierung am Dresde-
ner Hauptbahnhof weiter.

Kontakt
Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH 
Rathenauplatz 1, 02625 Bautzen
Pressesprecherin Sandra Trebesius
Telefon 03591 3269-18, presse@zvon.de

Tierbestands-  
meldung 2023
Bekanntmachung  
der Sächsischen  
Tierseuchenkasse 
– anstalt des öffentlichen rechts –
Sehr geehrte Tierhalter/-innen, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter/-in von Pfer-
den, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflü-
gel, Fischen und Bienen zur Meldung und Beitrags-
zahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse ge-
setzlich verpflichtet sind. 

INfOrmAtIONeN

Teilnehmergemeinschaft 
der Ländlichen  
Neuordnung B 178 – 
Mittelherwigsdorf 
beim Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung, 
Georgewitzer Str. 42, 02708 Löbau 

Öffentliche Bekanntmachung
Unternehmensverfahren B178 – 
Mittelherwigsdorf   VKZ 260191
Gemeinden Mittelherwigsdorf und Oderwitz

Am 08. November 2022 fand die 1. Sitzung des Vor-
standes der Teilnehmergemeinschaft der ländlichen 
Neuordnung B 178 – Mittelherwigsdorf statt. Die dabei 
erstellte Niederschrift enthält unter anderem die für die 
Arbeit der Teilnehmergemeinschaft  erforderlichen Fest-
legungen über die Arbeitsweise des Vorstandes, über 
die Art der Einladungen zu Veranstaltungen der Teil-
nehmergemeinschaft sowie weitere Informationen und 
Hinweise, die für die Beteiligten von Inter-esse sind. 
Aus diesem Grund liegt die Niederschrift in der Zeit vom 
16. bis 30. Januar 2023 in den Gemeindeverwaltungen 
Mittelherwigsdorf und Oderwitz während der Sprech-
zeiten für die Beteiligten zur Einsichtnahme aus. 
Die Niederschriften zu den einzelnen Vorstandssitzun-
gen können bei den Vorstandsmitgliedern und bei de-
ren Stellvertretern sowie in den Gemeindeverwaltungen 
Mittelherwigsdorf und Oderwitz eingesehen werden.

gez. Adrian Werner, Vorstandstandsvorsitzender
 

fahrplanwechsel  
am Wochenende – 
Neue fahrpläne auf neuer Website
Am 11. Dezember 2022 ist Fahrplanwechsel im ZVON-
Verbundgebiet und viele Fahrpläne werden angepasst. 
Was sich im Einzelnen ändert, haben wir in der Pres-
seinformation zusammen gefasst. Die Busfahrpläne im 
Landkreis Görlitz Nord sowie der Stadtverkehr Görlitz 
bilden eine Ausnahme. Diese Netze werden erst zum 
1. Januar 2023 angepasst.
Pünktlich zum Fahrplanwechsel erstrahlt die Website in 
neuem Design. Aber das wichtigste: alle Fahrpläne, die 
ab Fahrplanwechsel gültig werden sind auf der ZVON-
Seite (www.zvon.de) zu finden. Sowohl in der Fahrpla-
nauskunft als auch als Fahrplanseiten zum Download 
oder Ausdrucken sind die Daten integriert. Der ZVON 
bietet in gewohnter Form alle Fahrpläne des Schienen-
personennahverkehrs in der Region und aus der Re-
gion hinaus an. Natürlich sind auch alle Fahrpläne der 
Regional- und Stadtbusse sowie der Straßenbahn in 
Görlitz zu finden.
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Dabei berücksichtigen wir die individuelle Belastbarkeit, 
zeigen Atemtechniken und Übungen zur Kräftigung der 
Lunge.
Wir legen Wert auf eine lockere und fröhliche Atmo-
sphäre. Auch der Erfahrungsaustausch darf nicht zu 
kurz kommen.
Zu einer Reha-Sport-Gruppe gehören maximal 15 Teil-
nehmer und ein Übungsleiter.
Der Sport findet derzeit immer am Donnerstag um  
9.15 Uhr statt.
Dieser Lungensport wird für Menschen angeboten die 
z. B. unter Asthma bronchiale, COPD, und Long-Covid-
Syndrom leiden oder ein Lungenkarzinom hatten. Inter-
essenten benötigen eine von der Krankenkasse geneh-
migte Reha-Sport-Verordnung vom Haus- oder Facharzt 
oder können Mitglied vom Reha-Sport-Verein werden. 

Reha-Sport Orthopädie findet weiterhin statt: 
Dienstag, 18.30 Uhr, Donnerstag, 10.00 Uhr

Übungsleiterin Silke Schulz ist unter folgender Telefon-
nummer zu erreichen: 035842 25001 oder via E-Mail: 
dreilaendereck-antiquariat@online.de.

Mit sportlichem Gruß Silke Schulz

SONStIGeS

filmtheater Ebersbach 
Bahnhofstraße 14                                              
02730 Ebersbach-Neugersdorf                 
Telefon 03586 7999669, 03586 7073175                                 
www.kino-ebersbach.de        

Eintrittspreise:  
Erwachsene: 6,00 €, ermäßigt: 5,00 €, Kinder: 3,50 €

Programm Januar 2023
Fr., 06.01., 20.00 Uhr, Mi., 11.01., 20.00 Uhr       
Film: Einfach mal was Schönes
Komödie, D 2022, 116 Min., FSK: ab 12 Jahren, Regie: Karoline Herfurth

Die biologische Uhr von Karla tickt laut und deutlich, 
ohne festen Partner und mit wenig Glück beim Dating 
entscheidet sich Karla kurz vor ihrem 40. Geburtstag 
für eine Schwangerschaft und informiert sich über eine 
künstliche Befruchtung. Ihre Familie zeigt sich wenig 
begeistert und als Karla sich auch noch in den viel zu 
jungen Ole verliebt, muss sie ihre Zukunftsplanung er-
neut überdenken.  

Mo., 09.01., 20.00 Uhr  
Dokumentarfilm: 
Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
Musikdoku/Biographie, USA 2021, 115 Min., FSK: o. A.,  
Regie: Dan Geller

Das Lied, welches die Plattenfirma 1984 als „nicht gut 
genug“ ablehnte, führt als roter Faden durch das Le-
ben Leonard Cohens. Einem suchenden Philosoph mit 
Schaffenskrisen, einem Stehaufmännchen, zeitweise 
Mönch und in späteren Jahren als Sänger mit erstaun-
lichem Comeback.  

Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ih-
ren Tierbestand ist Voraussetzung für:
– eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen 

Tierseuchenkasse im Tierseuchenfall, 
– die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse 

an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung,
– die Gewährung von Beihilfe und Leistungen durch 

die Sächsische Tierseuchenkasse. 
Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte 
Tierhalter/-innen erhalten Ende Dezember 2022 einen 
Meldebogen per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 
2023 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie 
sich bitte bei der Sächsischen Tierseuchenkasse um 
Ihren Tierbestand anzugeben.
Tierhalter*innen, welche ihre E-Mail-Adresse bei der 
Sächsischen Tierseuchenkasse autorisiert haben, er-
halten die Meldeaufforderung per E-Mail.
Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Internet 
sind die am Stichtag 1. Januar 2023 vorhandenen Tiere 
zu melden. Sie erhalten daraufhin Ende Februar 2023 
Ihren Beitragsbescheid.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 
Abs. 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere 
im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwe-
cken halten.
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht 
bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informa-
tionen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der 
Sächsischen Tierseuchenkasse sowie über die Tierge-
sundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldete/-r 
Tierhalter/-in u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbe-
stand der letzten 3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde 
sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbesei-
tigungsanstalt entsorgten Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstraße 7 a, 01099 Dresden
Telefon 0351 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de
 QR-Code Neuanmeldung

reha-Sport für Lunge   
in Spitzkunnersdorf!
achtung!
Seit kurzem gibt es beim TSV 1861 in Spitzkunnersdorf 
eine Reha-Sport-Gruppe mit dem Schwerpunkt Lungen-
sport.
Eine Übungsstunde umfasst 45 Minuten. 
Wir starten mit einer Erwärmung, gehen dann zu Koor-
dinations- und Kräftigungsübungen über, machen wenn 
es sich anbietet Partnerübungen bzw. kleine Spiele und 
beenden das Ganze mit Dehnungen oder Entspannung.



Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Oderwitz · 04.01.2023 Seite 19

faktorenhof Eibau 
„Erstaunliches zum Träumen“ 
Ein abend im magischen Salon,  
am freitag, 13.01.2023,  
um 19.00 uhr im faktorenhof Eibau
Im Festsaal des Faktorenhauses wird etwas bisher Un-
gewöhnliches stattfinden. Ein Zauberer und Magier un-
serer Region mit internationaler Erfahrung bringt eine 
Kunst den Besuchern nahe, von der Viele bisher annah-
men, dass sie hauptsächlich für Kinder kreiert wurde.
In seinen seit Jahren ausverkauften Veranstaltungen 
zieht er aber hauptsächlich erwachsene Menschen 
in seinen Bann mit den verschiedenen Spielarten der 
Zauberkunst und Magie. Die Mischung macht’s und das 
Niveau, das sogar vielen Erwachsenen vielleicht Eini-
ges abverlangt. Die Reaktionen von Besuchern dieser 
immer wieder anders gestalteten Shows sind stets die 
Gleichen: Man ist überrascht, wie man aus dem Alltag 
gehoben wird und sich den nicht selten mit Storys un-
terbauten Erlebnissen ergibt, die man dann nie vergisst.
„Magie ist nie das, was man tut sondern immer nur das, 
was man hinterlässt“ … ist das Credo von Ralph Kunze 
und er wird genau dem ganz gezielt gerecht. 
Dabei erlebt man verschiedene Stilrichtungen der 
Kunst, von Comedymomenten bis zu mentalen Un-
möglichkeiten, über geschichtenbasierte Effekte oder 
emotional-romantisch aufgebaute Erlebnisse aus der 
Welt des Unmöglichen.
Seien Sie gespannt!

Kartenvorverkauf
Touristinformation „Spreequellland“ im Faktorenhof Eibau
Telefon 03586 702051 oder info@faktorenhof-eibau.de

Kabarett-festival 2023
„Bitte mal freimachen“ – Gastspiel  
mit dem Kabarett academixer Leipzig 
Samstag, 18.03.2023, 20.00 uhr 
in der „Blauen Kugel“ cunewalde
„Bitte mal freimachen“ bietet intensivkabarettistische 
Rundumversorgung mit garantierten Risiken und Ne-
benwirkungen. Unsere Diagnose: Es ist so einiges 
krank im deutschen Gesundheitswesen und baldige 
Besserung ist nicht in Sicht. 
Die therapeutische Sofortmaßnahme kann da nur lau-
ten: Lachen. Also rein in die weißen Kittel, lassen sie 
uns durch, wir sind ansteckend.
Neben einer live gespielten Arztserie behandeln wir 
Ehepaare, Rentner, Hypochonder, Pharmalobbyisten 
und vieles mehr. Selbst gestresste Ärzte am Ende ih-
rer Nerven finden hier ebenso ein kompetentes Forum, 
wie Damen mit angeblichen Schönheitsproblemen. Alle 
Fachrichtungen, keine Wartezeiten.
Sie kommen sofort dran. Dauer der Untersuchung etwa 
zwei Stunden. 
Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-In-
formation Cunewalde (Telefon 035877 80888) und bei 
allen RESERVIX-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de).

Fr., 13.01., 20.00 Uhr, Mi., 18.01., 20.00 Uhr         
Film: Zeiten des Umbruchs
Drama, BRA/USA 2022, 115 Min., FSK: ab 12 Jahren, Regie: James Gray 

New York in den 1980er Jahren: Die private Kew-Fo-
rest School in New York ist ein Karrieresprungbrett. 
Doch nicht alle fühlen sich dort wohl. Dies könnte dar-
an liegen, dass Fred Trump (Vater von Donald Trump) 
Mitglied des Vorstands der Schule ist. Dennoch kämp-
fen Paul und sein dunkelhäutiger Freund Johnny für 
Gleichberechtigung.  

So., 15.01., 15.30 Uhr         
Kinderkino: Das Vermächtnis der Zauberflöte
Familien/Fantasyfilm, D 2022, 124 Min., FSK: ab 6 Jahren, 
Regie: Florian Sigl

Der 17-jährige Tim wird als Musikstudent im Mozart In-
ternat aufgenommen. In der Bibliothek entdeckt er ein 
Portal, durch das er direkt in der Welt von Mozarts Oper 
„Die Zauberflöte“ landet. Fortan ist er als Prinz Tamino 
unterwegs und muss gemeinsam mit Papageno Prin-
zessin Pamina befreien.  

Fr., 20.01., 20:00 Uhr, Mi., 25.01., 20.00 Uhr
Film: Tenor: Eine Stimme – zwei Welten
Komödie, FR 2022, 101 Min., FSK: ab 12 Jahren, Regie: Claude Zide Jr.

Der talentierte Rapper Antoine schlägt sich mit Lie-
ferdiensten in Paris durchs Leben. Eines Tages trifft 
er zufällig auf Madame Loyseau, die von seiner Stim-
me begeistert ist und ihn zum Opernsänger ausbilden 
möchte. Sie nimmt ihn als Schüler auf. Vor seinen 
Freunden und seiner Familie hält Antoine sein neues 
Hobby geheim. Sein Doppelleben fällt jedoch langsam 
in sich zusammen.                       

Fr., 27.01., 20.00 Uhr, Mi., 01.02., 20.00 Uhr
Film: Grump
Komödie, D/FIN  2022, 109 Min., FSK: ab 6 Jahren, 
Regie: Mika Kaurismäki

Grump ist Anfang 70 und dauerhaft schlecht gelaunt. 
Er lebt allein, seine Söhne kommen selten vorbei. Doch 
durch die Schwangerschaft seiner Enkelin bekommt er 
wieder Lebensfreude. So macht er sich in Deutschland 
auf die Suche nach einem 72er Ford Escort, denn sei-
nen alten hat er zu Schrott gefahren. Und wo er gerade 
schon in Deutschland ist, trifft er sich in Hamburg noch 
mit seinem Bruder Tarmo, der eines Tages sang- und 
klanglos verschwunden ist.  

Veranstaltungen
Sa., 28.01., 20.00 Uhr        
Stummfilmkonzert
„Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“
Nosferatu Horror/Fantasy,  94 Min., FSK: ab 12 Jahren

Von Dunkel und Licht. Der legendäre Stummfilm von 
1922 wird von den beiden Schlagzeugern und Multins-
trumentalisten Friedemann Mütze (Ebersbach) und 
Axel Ringler (Berlin) neu mit Musik begleitet. Die groß-
artige Bilderkraft des Filmes und das Thema Licht und 
Dunkel regten die beiden dazu an, mit komponierter 
und improvisierter Musik Schlüssel zu diesem Mythos 
anzubieten. 
 Änderungen vorbehalten!
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Redaktionsschluss
der nächsten Oderwitzer
Nachrichten ist der
16. Januar 2023.
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BAUMDIENST  
ANDREAS HARAZIN

www.baumdienst-harazin.de

BAUMDIENST ANDREAS HARAZIN Bergstraße 3a | 02763 Zittau 

IHR VERTRAUENSVOLLER PARTNER  
RUND UM DAS THEMA BAUM

– Baumfällungen 
– Baumkontrolle,  
 Baumpflege und  
 Kronensicherungen
– Wurzelstockfräse 
–  Hecken- und Obst- 
 baumschnitt

– Herstellung und Verkauf  
 von Holzhackschnitzeln in  
 verschiedenen Güteklassen 
–  Abholung & Entsorgung  
 von Astwerk

Für Ihre Anfragen  
stehen wir unter 03583 7968070  

oder per E-Mail unter anfrage@baumdienst-harazin.de  zur Verfügung.

BAUMDIENST  ANDREAS HARAZIN 
Bergstraße 3a | 02763 Zittau 

Beginn 

der Fällsaison  

am 1. Oktober

Jetzt  

Besichtigungstermine 

vereinbaren.

Unsere Leistungen:

Wir wünschen  
unseren Kunden,  
Geschäftspartnern,  
Freunden  
einen guten Start 
in das neue Jahr 

2023.

Bau- und Möbeltischlerei

Klaus Hänsch

Dorfstraße 153 · 02791 Oderwitz
Tel. (03 58 42) 2 65 85 · Fax (03 58 42) 2 70 47

www.tischlerei-haensch.de · E-Mail: info@tischlerei-haensch.de

Mobiler Friseur auf Bestellung

Friseurmeisterin
sigrid müller

& 01 76 / 24 64 53 64

02727 Neugersdorf, Schillerstraße 8, Tel. 03586702885

02747 Herrnhut, Löbauer Straße 15, Tel. 03587340547

02730 Ebersbach, Schulstraße 4, Tel. 03586364469

einfühlsam - kompetent - zuverlässig

Tag & Nacht    0358632333

Fachgeprü�e Besta�er

www.neugersdorfer.de

„Das alte Jahr hat`s schlau gemacht,
fort ist`s bei Nebel und bei Nacht.

Zum großen Glück für fern und nah,
war auf der Stell ein anderes da.“   

(Johannes Peter Hebel)

Der DRK – Ortsverein Niederoderwitz dankt 
all seinen Mitgliedern, Sponsoren und Freunden 
recht herzlich für die geleistete Arbeit bzw. ihre 
Unterstützung in 2022 und wünscht Ihnen einen 

guten Start ins Jahr 2023.

               035842 / 22 444

Kreisverband Zittau e.V.
Äußere Weberstr. 84
02763 Zittau   

* Grund- u. Behandlungspflege
* Hauswirtschaftliche Hilfen
* Beratungsbesuch
* Vermittlung von Hausnotruf
   

Ihre Sozialstation für 
Niederoderwitz!

„Zum Jungbrunnen“

Neustadt 20
02763 Zittau Info und Anmeldung:

03583 / 50 38 312

Oststr. 12-16
02763 Zittau

DRK-Tagespflege„Lebensrad“

_________________
Ihre Tagespflegen 

in Zittau!


